
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/5/17 2003/17/0132
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.2004

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

L37169 Kanalabgabe Wien

L82309 Abwasser Kanalisation Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/03 Steuern vom Vermögen

Norm

BAO §20;

B-VG Art130 Abs2;

GrStG §9 Abs1 Z1;

Kanalräumungs- und KanalgebührenG Wr §23 Abs1;

LAO Wr 1962 §18;

Rechtssatz

Gemäß § 18 Wr LAO ist die Ermessensentscheidung, die Beschwerdeführerin gemäß § 23 Abs. 1 Wr. KKG in

Verbindung mit § 9 Abs. 1 Z 1 Grundsteuergesetz zur Haftung heranzuziehen, nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter

Berücksichtigung aller in Betracht kommender Umstände zu treCen. Nach ständiger Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes ist dem GesetzesbegriC "Billigkeit" die Bedeutung von "Angemessenheit in Bezug auf

berechtigte Interessen der Parteien" und dem BegriC "Zweckmäßigkeit" die Bedeutung von "öCentliches Interesse,

insbesondere an der Einbringung der Abgaben" beizumessen. Bei der vorliegenden Ermessensentscheidung sind

daher nicht nur das öCentliche Interesse an einem gesicherten und zeitnahen Abgabenaufkommen und die

Einbringlichkeit der Abgaben-(Haftungs-)schuld, sondern auch die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des

HaftungspFichtigen in Betracht zu ziehen. Von einer ermessenswidrigen Inanspruchnahme wird vor allem dann

gesprochen werden können, wenn die Abgabenschuld vom Hauptschuldner ohne Gefährdung und ohne

Schwierigkeiten rasch eingebracht werden kann.
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